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Protokoll-Nr.: 1217

Änderung der Verordnung 2 zum Arbeitsgesetz (ArGV 2; SR 822.112)

Sonderbestimmungen für Bau- und Unterhaltsbetriebe auf National-

strassen

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 17. August 2020 lädt das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bil

dung und Forschung (WBF) die Kantone ein, zu der geplanten Änderung der Verordnung 2

zum Arbeitsgesetz (ArGV 2) Stellung zu nehmen.

Im Namen und Auftrag des Regierungsrates teile ich Ihnen mit, dass wir mit der vorgesehe-

nen Änderung der Verordnung 2 zum Arbeitsgesetz einverstanden sind.

Besten Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme.
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